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Der FB RCI unterstützt und berät zu den The-
men seiner Sachgebiete die DGUV und ihre 
Mitglieder, staatliche Stellen, Hersteller,  
Unternehmen und interessierte Kreise in 
allen Fragen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bei der Arbeit.

Die Erarbeitung passgenauer und praxis- 
gerechter Präventionsprodukte und -medien  
für eine zielgerichtete betriebliche Präven- 
tionsarbeit ist das zentrale Anliegen des 
Fachbereichs. Neben klassischen Themen 
der im FB RCI beteiligten Berufsgenossen-
schaften werden dabei übergreifend auch  
für andere Unfallversicherungsträger und  
deren Unternehmen Querschnittsthemen, 
wie zum Beispiel „Gefahrstoffe“, „Biologi-
sche Arbeitsstoffe“, „Gesundheitsgefähr-
licher mineralischer Staub“, „Explosions-
schutz“, „Laboratorien“, „Behälter“, „Gase“ 
und „Druckanlagen“, nach dem Motto „Einer 
für Alle“ betreut.

Personelle Veränderungen bei der Leitung

Herr Helmut Ehnes hat Mitte 2016 die Lei-
tung des Fachbereichs an Herrn Dr. Harald 

Wellhäußer übergeben. Zum gleichen Zeit-
punkt wurde Herr Dr. Jost Peter Sonnenberg 
zum stellvertretenden Leiter des Fachbe-
reichs berufen.

Die Arbeiten im FB RCI wurden im Berichts-
zeitraum maßgeblich durch folgende Ent-
wicklungen und neue Technologien geprägt:

Mit der CLP-Verordnung über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen (Classification, Labelling 
and Packaging) wurde das Global Harmoni-
sierte System (GHS) der UN in Europa einge-
führt. Die Übergangsfrist der CLP-Verordnung 
für Gemische war mit dem 1. Juni 2015, 
die für Stoffe bereits mit dem 1. Dezember 
2010 abgelaufen. Die Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) basierte noch auf der bisherigen 
Stoffrichtlinie 67/548/EWG sowie auf der 
Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG. Mit der 
„Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/27/EU und zur Änderung von Arbeits-
schutzverordnungen“ wurde mit Artikel 1 die 
GefStoffV im Jahr 2016 geändert und voll-
ständig auf das CLP-Einstufungs- und Kenn-
zeichnungssystem umgestellt. Die Artikelver-
ordnung wurde von der Bundesregierung am 

107



FB RCI

17. August 2016 beschlossen. Der Bundes-
rat hat am 14. Oktober 2016 der Verordnung 
zugestimmt.

Diese umfangreichen Novellierungen im 
Bereich des Gefahrstoffrechts machen eine 
Reihe von Anpassungen, beispielsweise in 
den Begrifflichkeiten und Geltungsbereichen 
notwendig. Auch Änderungen an Einstufun-
gen von Stoffen sowie die Erarbeitung wei-
terer im Vergleich zu früher teilweise stark 
abgesenkten Grenzwerten sowie das Inkraft-
treten der Verordnung zur Neuregelung natio-
naler Vorschriften über das Inverkehrbringen 
und die Abgabe von Chemikalien (ChemVer-
botsV) erfordern eine Überarbeitung einer 
Reihe von DGUV Regeln und DGUV Informa-
tionen im Zuständigkeitsbereich des FB RCI.

Der beim Bundesministerium des Inneren 
(BMI) angesiedelte Sachverständigenaus-
schuss „Explosionsgefährliche Stoffe“ hat 
am 14. Januar 2016 drei Technische Regeln 
zur „Herstellung von Explosivstoffen“ (nur 
unter Vorbehalt), zur „Lagerung von Explosiv-
stoffen und pyrotechnischen Gegenständen“ 
sowie zu „Sprengarbeiten“ verabschiedet. 
Weiterhin wurden drei Projekte zur Erarbei-
tung von Technischen Regeln für die Herstel- 
lung von Pyrotechnik, Munition sowie das 
Zerlegen und Vernichten von Gegenständen  
mit explosionsgefährlichen Stoffen beauf- 
tragt. Damit wurde eine ungünstige Entwick-
lung für das in den Sachgebieten „Explo-
sionsgefährliche Stoffe“ und „Sprengarbei-
ten“ erarbeitete berufsgenossenschaftliche 
Vorschriften- und Regelwerk eingeleitet. 
Die Veröffentlichung der TR Sprengarbeiten 

(„Technische Regel zum Sprengstoffrecht –  
Sprengarbeiten/SprengTR 310 – Spreng- 
arbeiten) im Gemeinsamen Ministerial- 
blatt vom 5. Oktober 2016 macht es erfor- 
derlich, die annähernd inhaltsgleiche 
DGUV Regel 113-016 „Sprengarbeiten“  
zurückzuziehen. Weitere Auswirkungen auf 
die Schriften des FB RCI sind zu erwarten.

Die Neufassung der Binnenmarktrichtlinien 
(Richtlinie 2014/68/EU über Druckgeräte 
und Richtlinie 2014/29/EU über einfache 
Druckbehälter) und der Betriebssicherheits-
verordnung Ende 2015 (mit in 2016 erfolg-
ten Änderungen) machen die Überarbeitung 
verschiedener Schriften in der Zuständigkeit 
des Sachgebietes „Verfahrenstechnik und 
Druckanlagen“ erforderlich. Zudem besteht 
erhöhter Beratungsbedarf in den betroffenen 
Industriezweigen.

Im Bereich der Maschinen der Papier-, der 
Leder- und der chemischen Industrie prägt 
hoher Innovationsdruck den Markt, weshalb 
in der Branche regelmäßig Maschinen- 
umbauten und -neubauten durchgeführt 
werden müssen. Für die Entwicklung bzw. 
Bereitstellung sicherer Maschinen und der 
Vermeidung nachträglicher Umrüstungsmaß-
nahmen besteht seitens der Hersteller und 
Betreiber von Maschinen eine unverändert 
hohe Nachfrage an sicherheitstechnischer 
Beratung, möglichst projektbegleitend ab 
dem Beginn des Konstruktionsprozesses. 
Der Trend zur Internationalisierung im  
Maschinenbau und die hohe Akzeptanz 
internationaler Normen bei Herstellern und 
Betreibern erfordern das Engagement vieler 
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Sachgebiete, nicht nur in der deutschen, 
sondern auch in der europäischen und inter-
nationalen Normung.

Besonders erwähnenswerte Projekte

Branchenregeln des FB RCI

Nach den guten Erfahrungen mit der im 
Sachgebiet „Mineralische Rohstoffe und 
Baustoffe“ erarbeiteten DGUV Regel 113-601 
„Branche Gewinnung und Aufbereitung  
mineralischer Rohstoffe“, die seit Anfang 
2016 auch in einer gedruckten Fassung vor-
liegt, hat man im Fachbereich Rohstoffe und 
chemische Industrie die Arbeiten für sechs 
weitere Branchenregeln aufgenommen.  
Neben den bereits vom Grundsatzausschuss 
Prävention (GAP) der DGUV genehmigten 
Projekten zu den Branchenregeln „Herstellen 
von Betonfertigteilen und -steinen“ (Sach- 
gebiet „Mineralische Rohstoffe und Bau-
stoffe“) und „Gummiindustrie“ (Sachgebiet 
„Maschinen der chemischen Industrie“) sind 
für folgende neuen Branchenregeln vorberei-
tende Tätigkeiten angelaufen:

• „Herstellung von Beschichtungsstoffen“ 
(Sachgebiet „Explosionsschutz“)

• „Herstellung von Hohlglas“ (Sachgebiet 
„Glas und Keramik“)

• „Kunststoffindustrie“ (Sachgebiet 
„Maschinen der chemischen Industrie“) 
und

• „Herstellung und Transport von Frisch- 
beton“ (Sachgebiet „Mineralische Roh-
stoffe und Baustoffe“)

Mit dem Start der Erarbeitung von Branchen-
regeln des FB RCI und anderer Fachbereiche 
sind die Querschnittsthemen des FB RCI 
stark gefordert. Verschiedene Sachgebiete 
im FB RCI sind gebeten worden, bei der For-
mulierung von Schutzkonzepten bezüglich 
ihrer Kernkompetenzen zu unterstützen. Die 
Beratung erfolgt bisher meist im Rahmen  
einer Überprüfungs- oder einer Entsende- 
lösung. Erprobt werden soll nun bei einzel-
nen Themen (Gefahrstoffe, Staub), ob sich 
eine Modullösung perspektivisch eignen 
könnte, die ordnungsgemäße Einbindung 
der Querschnittssachgebiete bei der Erstel-
lung von Branchenregeln zu gewährleisten 
und dabei deren Arbeitsbelastung zu redu-
zieren. Hierbei erstellt das Querschnittssach-
gebiet zu seinem Kernkompetenz-Thema 
einen Formulierungsvorschlag (Modul), wel-
ches dem Branchenregel erstellenden Sach-
gebiet als Basis für seine Formulierung zur 
Verfügung gestellt wird.

Analysenverfahren für krebserzeugende, 
erbgutverändernde oder fortpflanzungs- 
gefährdende Stoffe

Valide Analysenverfahren sind für die täg-
liche Praxis ein wichtiges Instrument zur 
Messung von Gefahrstoffen. Federführend 
erarbeitet der FB RCI Analysenverfahren zur 
Feststellung der Konzentrationen krebs-
erzeugender, erbgutverändernder oder fort-
pflanzungsgefährdender Stoffe in der Luft in 
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Arbeitsbereichen. Im Jahr 2016 wurden vom 
Sachgebiet „Gefahrstoffe“ mit den Analysen-
verfahren für

• sechswertiges Chrom,
• Cadmium und seinen Verbindungen sowie
• Kohlenstoffmonoxid

gleich drei solcher von den Berufsgenossen- 
schaften anerkannten Messverfahren aktua- 
lisiert.

TRGS 727 „Vermeidung von Zündgefahren 
infolge elektrostatischer Aufladungen“

Mit der als TRGS 727 (bis 2016 noch 
TRBS 2153) im Kooperationsmodell in das  
staatliche Technische Regelwerk übernom- 
menen DGUV Regel „Vermeidung von Zünd-
gefahren infolge elektrostatischer Auf- 
ladung“ (ehemals BGR 132) ist das Sach- 
gebiet „Explosionsschutz“ fachlich zustän-
dig geworden für die Pflege der Inhalte die-
ser Technischen Regel. Eine Anpassung ist 
notwendig geworden, weil die bisherigen  
Anforderungen an die pneumatische Förde- 
rung von Schüttgütern nach aktuellen For-
schungsergebnissen nicht ausreichend  
waren, um das Auftreten von Zündquellen  
sicher zu verhindern. Im Zuge der dabei  
erfolgten Anpassung an den fortentwickelten 
Stand der Technik wurde die Möglichkeit zur 
Durchführung von Modellrechnungen für  
die Beurteilung der Zündgefahr von Schütt-
gütern implementiert, die Harmonisierung 
von Grenzwerten mit aktuellen internatio- 
nalen Normen vorgenommen und neuen  
Entwicklungen Rechnung getragen, bei- 

spielsweise dem verstärkten Einsatz von 
Biokraftstoffen und der neuen Einteilung von 
Schlauchtypen für den Flüssigkeitstransport. 
Weiterhin wurden bei häufig missverstande- 
nen Passagen der Regel Präzisierungen,  
Klarstellungen und Konkretisierungen vor- 
genommen. Die aktualisierte TRGS 727  
wurde vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) 
verabschiedet und am 26. April 2016 im  
Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht.

Einstufung biologischer Arbeitsstoffe

Im Sachgebiet „Biologische Arbeitsstoffe“ 
werden nach dem Stand der Wissenschaft 
Informationen zur Einstufung biologischer 
Arbeitsstoffe gesichtet, bewertet und die 
Ergebnisse mit einem erläuternden Text als 
Listen in verschiedenen erregerspezifischen 
DGUV Informationen publiziert. Der Aus-
schuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales übernimmt diese Listen in Anwen-
dung des Kooperationsmodells als Tech-
nische Regel für Biologische Arbeitsstoffe 
(TRBA) in sein Technisches Regelwerk. In 
2016 ist die DGUV Information 213-092 
„Einstufung biologischer Arbeitsstoffe:  
Pilze“ grundlegend überarbeitet und ver- 
öffentlicht worden. Dabei wurde eine  
abschließende alphabetische Einstufungs-
liste mit pathogenen Pilzen sowie eine Liste 
ausgewählter, arbeitsschutzrelevanter Pilze 
der Risikogruppe 1 (Stand: Februar 2016) 
mit insgesamt etwa 1800 Spezies erarbeitet. 
In den Listen sind die Spezies mit sensibili-
sierenden und/oder toxischen Eigenschaf-
ten durch entsprechende Kennzeichnungen 
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ausgewiesen. Die Listen der DGUV Informa- 
tion 213-092 sind als TRBA 460 „Einstufung 
von Pilzen in Risikogruppen“ im Juli 2016 im 
Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht 
worden.

Stäube

Nach Absenkung des Grenzwerts für A-Staub 
von 3 mg/m³ auf 1,25 mg/m³ (für Stäube  
der Dichte 2,5 g/cm³) besteht die Möglich-
keit, für Tätigkeiten, bei denen dieser neue 
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nachweislich  
nicht eingehalten werden kann, übergangs-
weise bis zum 31. Dezember 2018 einen  
Beurteilungsmaßstab in Höhe des bisherigen  
A-Staub-AGW von 3,0 mg/m³ als Schichtmit-
telwert anzuwenden. Voraussetzung hierfür  
ist, dass eine aktuelle Gefährdungsbeurtei-
lung vorliegt, Anhang I Nr. 2.3 der Gefahr- 
stoffverordnung umgesetzt ist, nach den 
branchenüblichen Verfahrens- und Betriebs- 
weisen gearbeitet wird, ein Schutzmaßnah-
menkonzept existiert und kommuniziert ist 
und Atemschutz zur Verfügung gestellt und 
bei Expositionsspitzen getragen wird.

Wie die Übergangsregelung in Anspruch  
genommen werden kann, ist in der  
TRGS 504 „Tätigkeiten mit Exposition  
gegenüber A- und E-Staub“ in Kapitel 5 und 
Anhang 1 beschrieben. Mit dem AGS ist  
vereinbart, dass im Sachgebiet „Gesund-
heitsgefährlicher mineralischer Staub“ Hilfe- 
stellungen für die betroffenen Industrie  
gemäß dieser TRGS 504 erarbeitet werden. 
Bereits vom FB RCI verabschiedet und in 
Druck befinden sich vier Hilfestellungen für

• die Natursteinindustrie,

• die Trockenmörtelindustrie,

• die Aufbereitung in der keramischen 
Industrie sowie

• Elektroinstallationsarbeiten.

Hilfestellungen für die „Recycling-Baustoff-
Industrie“ und die „Kies-, Sand- und Quarz-
sandindustrie“ sind bereits weitgehend 
fertig.

Die Hilfestellungen werden auch nach Ablauf 
der Übergangsfrist zum 31. Dezember 2018 
ihren Nutzen haben, zumal nicht zu erwarten 
ist, dass sich der Stand der Technik bis dahin 
soweit fortentwickelt hat, dass der neue AGW 
danach überall eingehalten werden kann. Im 
Falle von Grenzwertüberschreitungen eignen 
sich die Hilfestellungen auch nach diesem 
Stichtag gut als Beurteilungsmaßstab für das 
Handeln von Unfallversicherungsträgern und 
Behörden, beispielsweise bei der Erteilung 
von Ausnahmegenehmigungen.

Erfahrungsaustausche des FB RCI

Erfahrungsaustausch 
„Explosivstoff-Industrie“

Unter Organisation des Sachgebiets „Explo- 
sionsgefährliche Stoffe“ wird ein jährlicher 
Informations- und Erfahrungsaustausch zwi- 
schen explosivstoffherstellenden, explosiv- 
stoffverarbeitenden und explosivstoffnut- 
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zenden Unternehmen und Behörden ver- 
anstaltet. Der Erfahrungsaustausch 2016 
fand am 15./16. September 2016 in Her-
mannsburg statt. Über 70 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen trafen sich zu dieser Tradi- 
tionsveranstaltung: Betriebsleiter bzw.  
-leiterinnen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und weitere verantwortliche Personen aus 
den Unternehmen der Sprengstoff- und  
Pyrotechnik-Industrie sowie Behördenver- 
treter bzw. -vertreterinnen der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
und der Länder. Geboten wurde eine ab-
wechslungsreiche Vortragsveranstaltung. Am 
2. Veranstaltungstag konnten die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen hinter die Kulissen der 
Rheinmetall Waffe Munition und Rheinmetall  
Landsysteme in Unterlüss schauen. Die 
durchweg positiven Rückmeldungen der 
Teilnehmenden lassen erkennen, dass das 
Ziel, den Kenntnisstand der Expertinnen und 
Experten im Explosivstoffbereich auf einem 
aktuellen Stand zu halten, voll erreicht wird.

Erfahrungsaustausch „Sachverständige der 
Anlagenüberwachung der Industrie (ESA)“

Der Erfahrungsaustausch für Sachverstän-
dige der Anlagenüberwachung der Industrie 
(ESA) wurde 1983 ins Leben gerufen, um den 
Sachverständigen der früheren „Eigenüber-
wacher“ den gesetzlich geforderten Erfah-
rungsaustausch zu ermöglichen. Seither tref-
fen sich unter der Leitung des Sachgebiets 
„Verfahrenstechnik und Druckanlagen“ im 
FB RCI Personen aus Unternehmensprüfstel-
len, TÜV, VdTÜV, Behörden sowie Aufsichts-
diensten der Unfallversicherungsträger zu 

dieser Vortragsveranstaltung mit moderierter 
Diskussionsrunde. Der ESA 2016 fand am 
19./20. April 2016 in Darmstadt statt und 
bot den fast 60 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen das bekannt breite Angebot von 
interessanten Vorträgen zu den Themen- 
blöcken „Aktuelle Entwicklungen/Umset-
zung der Betriebssicherheitsverordnung“,  
„Aus der betrieblichen Praxis“ sowie 
„Schadensfälle, Unfälle und Störfälle“.

Beteiligung an der nationalen 
und internationalen Normungsarbeit

Die Mitarbeit in Normungsgremien ist ein  
bedeutendes Tätigkeitsfeld des FB RCI. Der 
FB RCI ist bei zahlreichen nationalen und  
europäischen Normungsprojekten aktiv  
beteiligt, oft sogar in leitender Funktion.  
Experten des FB RCI nehmen in den Komi-
tees „Maschinen der Papierherstellung und 
Ausrüstung (CEN/TC 198 WG2)“, „Lager- 
einrichtungen und Systeme für Schüttgut 
(CEN/TC 148/WG4)“, „Spritz- und Warm-
formauftragemaschinen (CEN/TC 200/WG4)“ 
sowie „Construction equipment and building 
material machines – safety (CEN/TC 151/ 
WG 12)“ der europäischen Normung die  
Position des Convenors ein.

Begleitung von Forschungsvorhaben

Die Initiierung und Begleitung von For- 
schungs- und Entwicklungsvorhaben mit 
ihrer Expertise ist nach DGUV Grundsatz 
300-001 eine der originären Aufgaben der 
Sachgebiete. Besonders das Sachgebiet 
„Explosionsschutz“ ist rege in der Forschung 
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beteiligt und hat sich 2016 an folgenden 
Projekten beteiligt:

• Zündtemperaturen in großen Behältern 
mit Volumina bis zu 0,5 m3

• Sicherheitstechnische Kennzahlen für 
Nebel/Luft-Gemische

• Sicherheitstechnische Kennzahlen für 
Gase, Dämpfe und Nebel unter nicht- 
atmosphärischen Bedingungen

• Messtechnisch fundierte Ermittlung explo-
sionsgefährdeter Bereiche in Tanklagern 
für extrem entzündbare und leicht ent-
zündbare Flüssigkeiten

Sonstiges

Vorschriften- und Regelwerk

Im Berichtszeitraum wurden drei Ergän-
zungslieferungen zur DGUV Regel 113-001 
(Explosionsschutz-Regeln [EX-RL]) erarbeitet 
und herausgegeben.

Die Beispielsammlung zur Einteilung explo-
sionsgefährdeter Bereiche in Zonen wur-
de erweitert und aktualisiert mit folgenden 
Schwerpunkten:

• 1.2.1 Lagern, Bereithalten und Entleeren 
von ortsbeweglichen Druckgasbehältern 
mit Gasen (außer Flüssiggas)

• 1.2.7 Anlagen zur Herstellung und Verwen-
dung von Wasserstoff – Erweiterung und 
Verwendung von Wasserstoff – Erweite-
rung Niederdruckelektrolyse

• 2.5 Rührwerke

• 3.3.8 Mischer (z. B. mechanische Mischer, 
mit oder ohne bewegliche Einbauten)

• 4.3 Kohlenstaubanlagen und 
Brikettfabriken

• 4.5 Verarbeiten von Beschichtungsstoffen 
(Beispielrechnung)

Folgende Projekte zur Überarbeitung (Ü) 
beziehungsweise Neuerstellung (N) von 
DGUV Informationen wurden vom FB RCI in 
2016 zum Abschluss gebracht:

• DGUV Information 213-052 „Beförderung 
gefährlicher Güter“ (Ü)

• DGUV Information 213-054 „Maschinen – 
Sicherheitskonzepte und Schutzeinrich-
tungen“ (Ü)

• DGUV Information 213-060 „Vermeidung 
von Zündgefahren infolge elektrostati-
scher Aufladungen“ (Ü)

• DGUV Information 213-065 „Sicherheits-
technische Kenngrößen – Ermitteln und 
bewerten“ (Ü)

• DGUV Information 213-067 „Thermische 
Sicherheit chemischer Prozesse“ (Ü)
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• DGUV Information 213-075 „Liste der 
nichtmetallischen Materialien zu Merk-
blatt M 034 „Sauerstoff“ (DGUV Infor-
mation 213-073)“ (Ü)

• DGUV Information 213-092 „Pilze – Ein- 
stufung biologischer Arbeitsstoffe“ (Ü)

• DGUV Information 213-098 „Stoffliste zur 
DGUV Regel 113-018 „Unterricht in Schulen 
mit gefährlichen Stoffen“ samt Stoffliste 
(N)

• DGUV Information 213-505 „Verfahren zur 
Bestimmung von sechswertigem Chrom“ 
(Ü)

• DGUV Information 213-554 „Verfahren zur 
Bestimmung von Cadmium und seinen 
Verbindungen“ (Ü)

• DGUV Information 213-584 „Verfahren zur 
Bestimmung von Kohlenstoffmonoxid“ (Ü)

• DGUV Information 213-714 „Manuelles Kol-
benlöten mit bleihaltigen Lotlegierungen 
in der Elektro- und Elektronikindustrie“ 
(N)

• DGUV Information 213-718 „Empfehlungen 
Gefährdungsermittlung der Unfallversiche-
rungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffver-
ordnung: Verpackungstief- und Flexodruck 
mit Lösemittelfarben“ (N)

• DGUV Information 213-725 „Manuelles Kol-
benlöten mit bleifreien Lotlegierungen in 
der Elektro- und Elektronikindustrie“ (N)

Aus der Arbeit der DGUV Test Prüf- 
und Zertifizierungsstelle

Die DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstel-
le RCI, die organisatorisch durch das Referat 
„Produktprüfung- und Beratung“ im Kom-
petenz-Center „Technische Sicherheit der 
BG RCI“ geführt wird, hat im vergangenen 
Jahr 67 Prüfaufträge bearbeitet. Dazu zählen 
interne Prüfungen für die Zertifizierungsent-
scheidung, Prüfungen im Unterauftrag für 
andere Prüforganisationen, Prüfungen für 
Begutachtungen in Mitgliedsbetrieben sowie 
Prüfgutachten für die Staatanwaltschaft.

Im Bereich der Zertifizierungstätigkeiten 
für „Persönliche Schutzausrüstungen“ (PSA) 
wurden zwei EG-Baumusterprüfungen sowie 
vier Maßnahmen im Rahmen der EG-Quali- 
tätssicherung für Endprodukte (Artikel 11A 
Überwachung der PSA-Richtlinie) durch- 
geführt.

Im Bereich des DGUV Test-Zeichens wurden 
zwei Zertifikate vergeben, wobei es sich bei 
einem Verfahren um den Abschluss des Mus-
terprüfverfahrens für mobile Zerkleinerungs-
maschinen für Beton und Naturstein handelt. 
Dem abgeschlossenen Musterprüfverfahren 
sollen weitere Maschinen in diesem Bereich 
folgen.

Ebenso haben sich die Experten der DGUV 
Test Prüf- und Zertifizierungsstelle an der 
Erstellung einer europäisch harmonisierten 
C-Norm für mobile und stationäre Zerklei-
nerungsmaschinen beteiligt, in die auch 
Erkenntnisse aus der Prüfung eingeflossen 
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sind. Anlass dieser Schwerpunktsetzung 
sind schwere und tödliche Unfallereignis-
se, die sich in den letzten Jahren an solchen 
Aufbereitungsanlagen ereignet haben. Klare 

sicherheitstechnische Vorgaben in der  
C-Norm und in Prüfgrundsätzen sollen hier 
eine deutliche Verbesserung des Sicher-
heitsniveaus bewirken.

Federführung:  BG Rohstoffe und chemische Industrie, BG RCI
Leitung:  Dr. Harald Wellhäußer, BG RCI
Stv. Leitung:  Dr. Jost-Peter Sonnenberg, BG RCI
 Ulrich Kretschmer, BG RCI
Geschäftsstelle:  Dr. Michael Glück, BG RCI 

06221 5108-21600, michael.glueck@bgrci.de
Internet:  www.dguv.de/fb-rci/
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